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Index

L24009 Gemeindebedienstete Wien

40/01 Verwaltungsverfahren

63/06 Dienstrechtsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1;

DO Wr 1994 §72 Abs1;

DVG 1984 §12 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2000/12/0182 E 17. August 2000 RS 5 (hier in Zusammenhang mit § 72 Abs 1 Wr DO 1994)

Stammrechtssatz

Wird in einem Verfahren zur Kündigung des provisorischen Dienstverhältnisses der zweitinstanzliche Bescheid erst

nach Ablauf der im erstinstanzlichen Bescheid verfügten Kündigungsfrist erlassen, so schiebt die der Berufung nach §

12 DVG 1984 zuerkannte aufschiebende Wirkung den Ablauf der Kündigungsfrist hinaus; das provisorische

Dienstverhältnis endet diesfalls erst mit der Zustellung des Berufungsbescheides. Das bedeutet, dass die Zuerkennung

der aufschiebenden Wirkung die Verbindlichkeit des Abspruches im Sinne der bisherigen Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes zwar nicht hinsichtlich der Wirkung der Kündigung, wohl aber hinsichtlich des Termins, zu

dem das Dienstverhältnis endet, verändern kann. Die Kündigungsfrist beginnt daher nicht erst mit der Rechtskraft des

Bescheides der Rechtsmittelinstanz neuerlich zu laufen, aber für den Fall der Zuerkennung der aufschiebenden

Wirkung bleibt das provisorische öBentlich-rechtliche Dienstverhältnis bis zum rechtskräftigen Abspruch der

Rechtsmittelinstanz aufrecht (vgl in diesem Sinne zur Vorgängerregelung das E 6.7.1966, 504/66, VwSlg 6971 A/1966,

zum BDG 1979, das E 8.9.1980, 3369/79, oder - für den Fall, dass keine aufschiebende Wirkung eingeräumt worden ist -

das E 19.10.1994, 94/12/0132).

Schlagworte

Rechtskraft Umfang der Rechtskraftwirkung Allgemein Bindung der Behörde Rechtskraft Besondere Rechtsgebiete
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